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der Anfrage ds-:r ,Abgeordneten Dr. \{IESINGER 
und Genossen an de:! Herrn BundesJ:!inister 
für soziale Verwaltung,betreff~nd Rezept-

6eblihrenerh6hung(N~.1838/J) 

Die Anf:::-agesteller zitieren die Tageszeitung ItKurier" 

über eine IJressekonferenz, in deI: über die SPÖ,-Tagung 

zum sozialpoli tisenen ~reil des .8PÖ-PrograInllls be­

richtet wurde und u.a. auch Fragen zur Rezeptgebühren-

erhöhung gestellt \;,urdenft 
"K"r~CY:'.~Fo1"m'111· 0ru,-,o-II . i"7U~" ~~. - - ~'-o' ~ ~ 

Offenbar auf grund der 
Zei.t der Hegelung hat; man 

ihre Tre.g\,'Jei te nicht ganz erkannt", behaupten die 

Anfrager: n.J etzt auf einmal l.'!ill der Sozialminister , 

der die li'olsen der eigenen Entscheidung nicht abschätzen' 

kann, über eine Ausweitung der Rezeptgebührenbefreiung 
reden". 

Dazu stelle ich vorweg fest, daß ich schon vor über 

2 Jahren - als ich noch. Furüctionär der österreichischen . 

Sozialversicherung "'1ar- auf die K:':)3tenschere tn der 

österraicbischenKrankenversicherung hingewiesen und 
gS:J.einsau ~i t; den i\:r:.ktior.a!'i-::n der Krar':':::2nve~~'sicherung 

an eineI.'l. Sani er Uv .. g.spr 0 gr amm gearbei 'tet; habe .. l):eil 

dieses Programm(~s "/ar auch eine noue t""J...:::dikamenten-

Nach der B~'t;I'auung roi t dem. Sozialressort; habe 

ich eine Eng:lete über die Probleme derösterreichischen 
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Arbeitskreise 
zu n. ~nezl'~]~1'S~u~0l'on ~~'1~~0n{~~ E)'rl~~ dl'o~er :..J • .J. 1>0,.11 J ~, ... .L • .... VU ~_J. e..J ....... ~\ ... ~(..I\",r. • ""'~.1 ...... 0_ 

Arbeitskreise bef3ßtc sich ebenfalls mit der 
11edika::nc~ntenpoli tik. In den Arbei tslcreisen \-mr'den 

U.3. auch Vorschl~Ge zur Einfllhrung einer echten 

%-KostenbeteiligunC an den LeistunGe~ der Kranken­

v~rsicherung vorGebracht. Eine ~ostenbeteiligung 

"'iUrde früher schon VO.Cl Ab5€Ordnet;en Dr.KOHLi"".L.4.IER 

und zwar im Herbst 1975 in seinem Artikel liber die 

Zukunft der SozialversicherunG in der Festschrift· 

zum 60.Geburtstag der, Frau Bundesminister Grete Rehor 
gefordert; dieselbe Forderung wurde von den Intereosen­

vertret~ngen der Arbeitsgeber scwie vom Präsidenten 

der Österreichischen Ärztekammer erhoben, wie den 
. . 1'" B' h elnSCh aglgen erlc_ten aus den SalzbuI'ser Nach-

richten, der Wiener Zeitung und der Volksstimme vom 

10.Dezember 1976 OZ':.'. aus der Presse vom 29.April 1976· 
entnommen weI'den kann. Die i''1ehrhei t im Arbeitskreis 

l'"Iedikamentenpoli tik hat; a--:"er die Auffassung vertreten, 

anstelle einer Prozent-Kostenbeteiligung die bestehende 

I"ieclikamentengebühr kt'äftig aEzuhc·oen. So hat deI' 

AbgeordrE.::te Dr.KOHU"'.!.AIEH ";)e:l'ci t~3 2.!I1 'I. I'bi 197'"1 Gegen-

l·l.·beI' a-e'" Ne-u"'ll <::,r"l?Q;""',·,-,c'l' r.L"'("~r.'7'O\; +-11nr:o c'r'ri ;";r'''' ·daß· .l.. ...... -...,.; r_ .... ! ... \"o(..l.. u....... u 0 ..... L.I il..J _, _ \,) ... t.,) ..... : \...J... ~ v, A. 

die Opposition mi t der Ree;ierung über'einstirillne, daß 

S +':e11e !=".l·cl1 d'b"'; "'l·no ·):.'···~'~~-·"n'- 'u" c' "!c "0"" ~rnl·l - _ :J., <::.J..'J ~ ........ H'",,, U.J. Cl J .... 0 ,./, -- v ... , \\ ',- -

es unsinnig sei, Bagatellmedikaill~nto auf Kr2n~enscte~ 

zu beziehen. 

Von den Anfragestellern wurden ~ir folgende konkrete 
i:' ..... "r:.nn , .• -, c Lnll· .... .J:.~O~lV1. t.Jt.o \,.; l". 
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1.) Halten Sie die Dauermedikation für chronisch 
Kranlee für eine lI unnötige Ausgabe" der Kranken­
versicherung, wie Sie das in Ihrer Rede am 
7.April 1978 bei der oben zitierten Diskussion , 
getan haben? 

2.) Haben Sie mit den großen Fensionistenorganisationen 
in der Fr.age der Hezeptgebührenerhöhung Kontakt 
gepflogen und etwaige Bedenken an die Antrag­
steller des Antrages, mit dem die Hezeptgebühr 
erhBht worden ist, mitgeteilt? 

3.) Sind Sie aufg.rund der massiven Proteste vJei ter 
Kreise der Bevölkerung bereit, für chronisch Kranke 
und kinderreiche Familien sowie Pensionisten mit 
einer Pension bis S 4.728,-- eine Befreiung von 
der Rezeptgebühr vorzusehen? 

Ich beantworte di~se Anfragen wie folgt: 

Zu 1.) l. 

Die in der Formulierung der Frage. angeführ~e Äußerung, 
- ich -hielte die Dauermedikatioll für chronisch Kranke 
für eine lI unnö tige Ausgabe der Krankenvt.~rsicherungfl, 
ist eine absurde Unterstellung, die ich schärfstens 
zurückweise. Ich habe diese Äußerung nicht nur nicht·· 
getan, sondern möchte noch hinzufügen, daß sie völlig 
konträr zu meinen - und wie ich annehme, auch allge­
meinen - Vorstellungen über die Aufgaben der Kranken­
versi.cherung läge. Nicb. t eimml .mit der mi tuntel' ange­

wendeten Nethode, Sätze aus dem Zusammenhang zu reißen, 
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k5nnte man mir eine solche ÄUßerung unterschieben • . 
Da die Anfragesteller bei verschiedenen Gelegen­

heiten aus meiner Rede zitiert haben, darf wohl an-
genommen werden, daß ihnen diese schriftlich vor­

ließt. Ich zitiere deshalb nachstehend jene Aus­
flihrunGen meiner Rede vom 7.4.1978, die sich auf 

die Rezep~geblihr beziehen, u~ aufzuzeigen, daß von 
mir die Dauermedikation für chronisch Kranke liber­

haupt nich t erl'.'ähnt, noch ein Zusammenhang mi t 

liunnötigen Ausgaboen"her~esteJ.l t wurde; 

11 Iolir scheint die Kostenexplosion kein unabwendbares 

Schicksal zu seiri. So wichtig es ist, durch die 

Krankenversicherung die finanziellen Barrieren vor 
dem Zugang zur I'ledizin und· insbesondere den neuen 

Entwicklungen wegzuräumen, verlangt doch auch die ° 

Gesundhei t[3poli tik rationelles Denken ••• ~ ° Mit der Er­

hBhung der Rezeptgebtihr haben wir einen neuen 
sozialpolitischen Weg versucht. Dem Versicherten 

wird zuge~ltet, daa er das kleine Risiko selbst 
bezahlt, um die rüttel .für das graSe Hisiko zur 

Verfügung Zu haben • ••• 

Ich habe vorhin von der Nob:endigkei t Gesprochen, 
auch in der Gesundheitspolitik rationell zu denken. 

Dieser Grundsa:·z ist sicher nicht auf die Gesundhelts-

politik zu beschränkGn, sondern muß für die gesamte 
., ° 1 1 ° ~ 0' 1 + l TOd 'h ° aOZla nO_1C1K ce. ~en .•.. ~lr wer.sn Ga.er 1n der Zukunft 

'unser Bozialsystcm ständig d\lrchforst:en müssen, um 

unnB ti G(-! Ausc;abcYl zugunsten der '.·:irk 1 ich vlieh ti Gen 
h ° r o A' 0 " 0_" rt . . 1l.1JS~8 .. e'r). eln2i1).S'pFiren. ',lD(?n nt;~nf:: '.n o.".eßp.:p h'C.J ",tlng 

haben wir mit der neuen RezeptgcbUhr, nufdic ich 
bereits f.:::'Uher hinGewiesen habe, gesetzt. 11 
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I"fJndlich ergänzend habe ich in meinem Referat 
bezüglich der unnötigen Ausgaben auf die durch 
die Krankenversicherung finanzierten "Nacht­
kastelapotheken" verwiesen, die sich u.a •. aus 
der Verschreibung großer l'1edikamentenpackungen 
ergeben können. 

Im übrigen sind bekanntlich Art und Ausmaß der 
Krankenbehandlung, zu deI' auch die Gewährung von 
Heilmitteln gehört, im Gesetz geregelt. Gemäß 
§ 133 Abs.2 ASVG· muß die Krankenbehandlung aus­
reichen~ und zweckmäßig sein, sie darf jedoch das 

Maß des Notwendigen.nicht überschreiten. Durch die 
Krankenbehandlung sollen die Gesundheit, die Arbeits­
fähigkeit und die Fähigkeit, für die lebenswichtigen 
persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nach Nöglichkeit 
wiederhergestellt, gefestigt oder gebessert werden. 
Im Rahmen dieser vom Gesetzgeber aUfgestellteri 
Kriterien ist auch die Dauermedikation für chronisch 
Kranke zu beurteilen. Ich möchte noch betonen, daß 
ich bei den Beratungen über die I'1edikamentenpolitik 
besonderes Ge\·,rj.cht darauf gelegt habe, für chronisch 
Erkrankte Großpackungen und gegebenenfalls sogar 
Klinikpackungen zur Verfügung zu stellen, sodaE sich 
sogar in vielen Fällen gegenüber der früheren Belastung 
durch die Rezeptgebühr nunmehr eine Entlastung ergeben 

'·lird. 

Zu 2.): 

Im Rahmen eines Heferats vor dem "österreichischen 
Seniorenra·t" am 15. Juni 1977 habe ich u .. a. auch über 
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die beabsichtigte Erhöhung der Rezeptgebühr gesprochen. 
Selbstverständlich habe ich auch mit den Antrag­
stellern, die den Initiativantrag über das SVÄG 
eingebracht haben, sowohl über die zu erwartende 
Diskussion als auch über die Befreiungsmößlichkeiten 

-und beabsichtigten Änderungen der Verpackungsgrößen 
gesprochen. 

Zu 3.2..:. 

Bekanntlich hat sich der Gesetzgeber, bei Einführung 
der Rezeptgebühr im Jahre 1956 mi.t der Schaffung 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ent­
schlossen, anstelle schwieriger oder kaum zu 
formu.lierender allgemeiner Befreiungsregeln eine 
Befreiungsmöglichkeit in sozial berücksichtigungs­
~rurdigen Fällen den Krankenversicherungsträgern zu 
übertragen, da diese im Rahmen der Selbstverwaltung 
besser als allgemeine Regelungen auf den Einzelfall 
eingehen können. 

§ 136 (5) ASVG sieht vor, daß der Versicherungsträger 
bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbe­
dürftigkeit des Versicherten von der Einhebung der 
Rezeptgebühr absehen kann. Der Hauptverband der 
Sozialversi.cherungsträger hat schon vor Jahrzehnten 
eine Empfehlung an die Krankenversicherungsträger 
gerichtet, \-loIlach bei bestimmten Gruppen der Ver­
sicherten, wie Ausgleichszulagenempfänger, Notstands­
hilfeempfänger usw. die soziale Schutzbedürftigkeit 
von vornherein anzunehmen ist und sie daher von der 
Rezeptgebühr befreit werden sollen. 
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Im Hinblick auf die Erhöhung der Rezeptgebühr 
wurden diese Richtlinien erweitert (siehe Presse­
aussendu.ng des HV Nr.39lj· vom 28.401978) wird mit 
Rundschreiben vom 28~4~1978 neu gefaßt(siehe 
Beilage). 

In diesen neuen Richtlinien i'.Jird außerdem empfohlen, 
daß die Chefärzte der Kranlcenkassen von der Möglich­
kei"\i Gebrauch machen, Großpackungen oder unter Um­
ständen sogar Klinikpackungen zu bewilli.gen, damit 
bei Dauerbehandlungen die ,finanzielle Belastung 
durch die Rezeptgebühr in trag11aren Grenzen bleibt. 

Diese Vorgangsweise, die generelle Befreiung b6-

stimmter Gruppen im Wege einer flexiblen Regelung 
durch den Hauptverband und der darÜberhinausgehenden 
Befreiung im Einzelfall durch die Krankenversiche­
rungsträger, hat sich bisher bewährt und ich sehe 
keine Veranlassung, wegen der ErbBhung der Rezept­
gebühr eine grundsätzlich richtige Vorgangsweise 
aufzuheben und damit die Selbstverw~ltung einzu-

" schränken. 

Da es sich aber bei den Richtlinien des Hauptverbandes 
derzeit rechtlich nur um eine unverbindliche Empfehlung 
handelnkanll ist im Ent"wurf einer 33.Novelle zum ASVG 
überdies eine Verpflichtung des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger zur Er­
lassung von verbindlichen Richtlinien für die Be­
freiu.n,g von der Rezeptgebtihr bei Vorliegen einer 
besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit enthalten. 
In diesen Richtlinien wird der für die Befreiung in 
Betracht kommende Personenkreis nach allgemein,en 
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Gruppenmerk.m.alen zu umschreiben sein; darüber 
_ hi.naus wird aber auch eine Befreiungsmöglichkeit 

im Einzelfall in Berücksichtigung d~r Familien-, 
Einkommens- und. Vermögensverhältnisse des Versicherten 
sowie der Art und 'Dauer der Erkrankung vorzusehen 
sein. 

·Es werden also eine Reihe von Umständen zu beachten 
sein, um eine Befreiung von der Rezeptgebühr vor­
nehmen zu können, sodaE die chronische Krankheit 
allein 'noch kein Grund für eine Befreiung von der 
Rezeptgebühr sein kann - und unbestritten bisher 
auch nicht war -, denn eine solche setzt voraus, daß 
daraus eine Belastung entsteht, die für den Betroffenen 
aus wirtschaftli~hen Gründen nicht tragbar ist. Es 
gibt chronisch Kranke, für die bisher die laufende 
Entrichtung der Rezeptgebühr kein finanzielles 
Problem war und auch in Zukunft keines sein wird und· 
soJche, für die schon bisher eine Befreiung gerecht­
fertigt war. Daher ist die Tatsache der chronischen 
Erkrankung allein nicht hinreichend •. A.usschlaggebend 
ist vielmehr die wirtschaftliche Lage des Erkrankten. 
Dies gilt in gleicher Weise auch für die kinderreichen 
Familien und für Pensionisten. 

Hiezu kommt, daß schon bei der Vorbereitung der vor 
Jahrzehnten durch den'Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger herausgegebenen Empfehlung 
über d.ie Befre~ung der Rezeptgebühr und auch in späterer 
.Zeit keine b~auchbare juridische Definition über die 
"chronischen Erkrankungen" gefunden werden konnte und 
im übrigen eine GebührenunterteilunsinNedikarnente, 
die zur Behandlung der chronischen Erkrankung und 
sonstigen 'Kran}:hei t(;n notvJendi e; sind. I '\.'"alll'!J 

administrierbar wäre .. 
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